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Österreich – Deutschland: 
Anerkennung von Sprachnachweisen 
 
ZITAT 

Gemeinsame Absichtserklärung des Bundesministeriums für Bildung der 
Republik Österreich (im Folgenden „Bundesministerium für Frauen, 
Wissenschaft und Forschung“) und der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden 
„Kultusministerkonferenz“) über vergleichbare Standards für den Nachweis 
deutscher Sprachkenntnisse beim Hochschulzugang 

Unterzeichnung: 24. August 2020, Wien, und 18. September 2020, Berlin  

Verlautbarung: intern  

Inkrafttreten: 19. September 2020 

Authentische Sprachfassung: Deutsch 

 

TEXT 

1. Zusammenarbeit 

Die Unterzeichner bekennen sich zu dem Ziel, beim Hochschulzugang vergleichbare Standards 
für den Nachweis deutscher Sprachkenntnisse anzulegen. 

2. Anerkennung deutscher Sprachnachweise in Österreich  

Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung beabsichtigt, beim Zugang 
zu österreichischen Hochschulen, diejenigen Zeugnisse, die gemäß der „Rahmenordnung über 
deutsche Sprachprüfungen für den Zugang zu deutschen Hochschulen“ als Nachweis der 
sprachlichen Studierfähigkeit anerkannt sind, dem Österreichischen Sprachdiplom 
gleichzustellen.  
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3. Anerkennung österreichischer Sprachnachweise in Deutschland  

Die Kultusministerkonferenz beabsichtigt, das Österreichische Sprachdiplom C2 beim Zugang 
zu deutschen Hochschulen den Zeugnissen gemäß der „Rahmenordnung über deutsche 
Sprachprüfungen für den Zugang zu deutschen Hochschulen“ gleichzustellen. 

4. Umgang mit Änderungen  

Die Unterzeichner beabsichtigen, sich gegenseitig über relevante Änderungen in der 
Anerkennungspraxis und hinsichtlich der betroffenen Zertifikate bzw. Zeugnisse rechtzeitig zu 
informieren. Sind derartige Änderungen geeignet, einen der Unterzeichner vom Festhalten an 
den hier erklärten Absichten abzubringen, so wird dieser den anderen vor dem 
Wirksamwerden der entsprechenden Änderungen hierüber in Kenntnis setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


